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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Auch im Herbst kam keine Ruhe in das Gripen-Dossier. Ende Oktober wurde die Frage
aufgeworfen, ob die mit Schweden getroffene Rahmenvereinbarung überhaupt gültig
sei, da der Unterzeichnende für die Schweiz anscheinend keine Vollmacht hatte. Jürg
Weber, Projektleiter der Gripen Beschaffung bei der Armasuisse, hätte von der
Bundeskanzlei eine Befugnis haben müssen, um einen für die Schweiz gültigen
Staatsvertrag zu unterzeichnen. Damit standen plötzlich die von Schweden
zugesicherten Leistungen in der Schwebe. Daraufhin wurde spekuliert, ob die
Rahmenvereinbarung überhaupt als Staatsvertrag zu verstehen sei. Zunächst wurde bei
der Bundeskanzlei in Erfahrung gebracht, dass der Vertrag rechtlich nicht bindend sei
und daher gar keine Vollmacht erforderlich sei. Als eine solche rechtlich nicht
verbindliche Vereinbarung erachtete auch das VBS selbst diesen Vertrag. Anders
beurteilte hingegen das Bundesamt für Justiz den Fall. Dort betrachtete man die
Vereinbarung als rechtlich verbindlichen Staatsvertrag. Damit erschien nun doch eine
Vollmacht für den Unterzeichnenden als notwendig. Ein zwischenzeitlicher Befund per
Ende Oktober kam zum Schluss, dass das Gripen Framework Agreement ungültig sei. Die
Verwirrung war erneut gross. Anfang November sahen sich selbst Sicherheitspolitiker
gezwungen, beim Bundesrat nachzufragen. Die Frage ist deshalb entscheidend, weil die
Zusagen und Garantien Schwedens bindend sind, wenn es sich um einen Staatsvertrag
handelt. Das VBS revidierte seine Meinung und versicherte in diversen Berichten, dass
es sich um einen Staatsvertrag handle, der „selbstverständlich gültig sei“. Diese
Versicherung war aber nicht ausreichend, so dass Nationalrätin Glanzmann (cvp, LU) in
der SiK gar die Geschäftsprüfungskommission mit einer Untersuchung beauftragen
wollte. Dies wurde aber nicht umgesetzt, da vorerst die Subkommission die
„verwirrende Kommunikation“ des VBS aufklären und bis Anfang 2013 berichten solle,
ob ein Staatsvertrag vorliege oder nicht. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 07.11.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Gut ein Jahr nach dem Nein zur Kampfjetbeschaffung an der Urne, legte die SiK-NR
eine Kommissionsmotion vor. Für die langfristige Sicherung des Luftraumes soll der
Bundesrat dem Parlament einen Masterplan Luftraumsicherung vorlegen. Dieser soll
überdies auch die Bereiche Luftverteidigung sowie die Luftwaffe im Allgemeinen
abdecken. Die Motion griff eine Reihe von Fragen auf, die schon geraume Zeit hängig
waren. Die Ablehnung der Beschaffung von 22 Gripen-Jets stellte die Luftwaffe vor
einige Herausforderungen. So sei zu klären, welches die Kostenfolgen der
Ausserdienststellung der Tiger F5 Jets sein werden, wie die Sicherheit in der Luft in den
kommenden Jahren gewährleistet werden soll, wie die gegenwärtig noch im Einsatz
stehenden F/A-18 weiterhin instand gehalten werden können und wann eine neue
Evaluationsrunde für den Kauf neuer Kampfflugzeuge in Angriff genommen werden soll.
Der Masterplan soll auch aufzeigen, wie eine künftige Flugzeugbeschaffung zu
finanzieren wäre, sowie Auskunft darüber geben, wie die Umsetzung des beschlossenen
24-Stunden-Betriebes vonstatten gehen soll. Bestehende Dokumente deckten zwar
bereits einen Teil der Forderungen ab, jedoch sei von "Unsicherheiten für die nächsten
20 bis 25 Jahre" die Rede. Mit dem geforderten Masterplan möchte die SiK grössere
Planungssicherheit erzielen. 
Der Bundesrat teilte im Grundsatz das Anliegen einer Sicherung und Verteidigung des
Luftraumes, verwies jedoch zugleich an das bereits bestehende Konzept und weitere
sich in Arbeit befindliche Papiere, wie beispielsweise auch den neuen Bericht über die
Sicherheitspolitik in der Schweiz (der zum Zeitpunkt der Behandlung der Motion
allerdings noch ausstehend war) oder die Weiterentwicklung der Armee WEA. Insofern
befürchtete der Bundesrat einen grossen Aufwand und Doppelspurigkeiten, wenn
weitere, in seinen Augen nicht nötige, Berichte und Konzepte vom Parlament in Auftrag
gegeben würden.
In der Plenardebatte zeigte Kommissionssprecherin Glanzmann (cvp, LU) die
Beweggründe der Kommission auf und betonte, dass es auch darum ginge, den
Bundesrat unterstützen zu können, wenn es dereinst um Budgetdebatten für neue
Kampfflugzeuge gehe. Mit ihren Ausführungen gelang es, eine Mehrheit von 110 Stimmen
für die Motion zu gewinnen, 64 Nationalrätinnen und -räte (Grüne, Sozialdemokraten
und glp-Angehörige) sprachen sich dagegen aus, 2 blieben unentschieden. Bundesrat
Maurers Entgegnungen konnten die Annahme der Motion und die daraus resultierenden
Arbeiten nicht abwenden. Er musste auf die Beratungen im Ständerat hoffen. 2

MOTION
DATUM: 22.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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1) BaZ, 31.10. und 7.11.12; NLZ, 6.11.12.
2) AB SR, 2015, S. 1730; Konzept zur langfristigen Sicherung des Luftraumes
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